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Muster einer Vollständigkeitserklärung für Prüfungen nach dem 
Kooperationsvertrag über die Vergabe eines Spendengütesie-
gels für Spenden sammelnde Non Profit Organisationen 
(Muster 3: Verein nach § 22 Abs. 1 VerG, eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 
liegt nicht vor) 
 
(beschlossen in der Sitzung des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision am 25. No-
vember 2013, zuletzt überarbeitet im April 2021) 
 
 

Vollständigkeitserklärung 
 

 
Ort, am ……………. 

An 
Anschrift des Abschlussprüfers 
 
 
 
 

 

 Name und Anschrift der Körperschaft 
 
 
Prüfung nach dem Kooperationsvertrag über die Vergabe eines Spendengütesiegels für 
Spenden sammelnde Non Profit Organisationen (in der Folge kurz Spendengütesiegel-
prüfung oder SGS-Prüfung) 
 
Wir bestätigen nach bestem Wissen und Gewissen, dass alle Voraussetzungen für die Erfül-
lung der Bestimmungen des Kooperationsvertrags über die Vergabe eines Spendengütesie-
gels für Spenden sammelnde Non Profit Organisationen in der derzeit gültigen Fassung1 vor-
liegen, insbesondere die darin enthaltenen Mindesterfordernisse, und dass Ihnen alle zur Be-
urteilung des Vorliegens dieser Voraussetzungen erforderlichen Dokumente, Unterlagen und 
Auskünfte vollständig vorgelegt und erteilt worden sind, und zwar: 
 
A. Einhaltung folgender in Beilage I zum Kooperationsvertrag definierter Kriterien 

der Standards für Non Profit Organisationen in den Bereichen Spendenmittelauf-
bringung und Spendenmittelverwaltung: 

 
KRITERIEN – FORMALE VORAUSSETZUNGEN UND ORGANISATION 

1. Die Organisation ist in Österreich ansässig und besitzt eine österreichische oder EU- 
oder EWR-Rechtsform. 

2. Die Organisation verfolgt gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der 
§§ 34 ff. BAO, oder die NPO beschäftigt sich ausschließlich mit der Sammlung von Spen-
den mit dem Ziel der Weitergabe an andere Organisationen im Sinne der §§ 34 ff. BAO. 

3. Die Organisation verfügt über ein geordnetes Rechnungswesen mit internem Kontroll-
system und einen dem Organisationsumfang entsprechenden Abschluss des Rech-
nungswesens. Die Organisation verfügt über eine plausible Liquiditätsplanung für das 
dem Prüfungszeitraum jeweils folgende Rechnungsjahr. 

 
1  bzw. die in Beilage I zum Kooperationsvertrag definierten Kriterien der Standards für Non Profit Or-

ganisationen in den Bereichen Spendenmittelaufbringung und Spendenmittelverwaltung 
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4. Die Organisation verfügt über eine ausformulierte Selbstdarstellung. Die Selbstdarstel-
lung gibt Auskunft über Rechtsform, Ziele und Zwecke der Organisation, benennt Per-
sonen, welche die Organisation nach außen vertreten und Gremien, die über die Ver-
wendung der Gelder entscheiden. 

5. Die Leitung ist einem übergeordneten Kontrollorgan verantwortlich. Die Mitglieder des 
Kontrollorgans dürfen kein persönliches finanzielles Interesse an der Organisation ha-
ben. Die Leitung darf kein persönliches finanzielles Interesse haben, das über das fest-
gelegte Gehaltsschema hinausreicht. 

6. Persönliche Verflechtungen von Mitgliedern des Leitungs- und des Kontrollorgans mit 
kommerziellen Unternehmungen, die in einer geschäftlichen Beziehung zur Organisation 
stehen, sind offen zu legen und im Finanzbericht zu erläutern. Die Verfolgung des Orga-
nisationszwecks in Entsprechung oder im Sinne der §§ 34 ff. BAO und sonstige Ge-
schäftstätigkeiten der Organisation werden getrennt dargestellt. Bei Vorliegen von ge-
werblicher Tätigkeit durch eine Organisation wird dafür ein getrennter Organisations-
zweig und Rechnungskreis geführt. 

7. Die Organisation entscheidet grundsätzlich in eigener Verantwortung über die Verwen-
dung ihrer Spenden oder ist in die Entscheidung über die Verwendung eingebunden 
(z.B. bei internationalen Organisationen). 

8. Die Organisation verfügt über ein in den zuständigen Gremien beschlossenes und do-
kumentiertes internes Kontrollsystem. 

9. Die Organisation dokumentiert ein Gehaltsschema/die Gehaltsschemata, nach 
dem/nach denen ihre Dienstnehmer entlohnt werden. 

10. Die Organisation verfügt über ein eigenes Bankkonto. 
11. Die Organisation benennt eine Person zur Einhaltung des Datenschutzes. 
12. Die Organisation benennt einen Verantwortlichen/die Verantwortlichen für die Werbe-

maßnahmen. 
13. Die Organisation verfügt über einen eigenen Internetauftritt (Homepage). Die Informati-

onen auf der Homepage haben in deutscher Sprache zu erfolgen und haben zumindest 
folgende Informationen zu beinhalten: 
‒ Selbstdarstellung (siehe oben Z 4) 
‒ Jahresbericht inklusive Finanzbericht und verantwortliche Personen für die Verwen-

dung der Spenden, für die Spendenwerbung und für den Datenschutz (siehe unten 
Z 34.) 

Es wird empfohlen, diese Informationen auf der Startseite der Homepage unter „Über 
uns“, „der Verein“, „Spendengütesiegel- ‚Informationen an Spender“ darzustellen. 

14. Die vertretungsbefugten Organe der Organisation sind verpflichtet, den Wirtschaftstreu-
händer und die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer über ein gerichtlich 
anhängiges Strafverfahren gegen die Organisation selbst bzw. gegen die vertretungsbe-
fugten Organe der Organisation zu informieren. 
Der Wirtschaftstreuhänder hat bei Bekanntwerden über das Vorliegen eines gerichtlich 
anhängigen Strafverfahrens gegen die Organisation selbst bzw. gegen die vertretungs-
befugten Organe der Organisation die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
zu informieren. 

15. Die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer behält sich das Recht vor, den 
Antrag auf Vergabe bzw. Verlängerung des OSGS abzulehnen, wenn durch Verleihung 
bzw. Verlängerung des OSGS dem OSGS ein schwerer Imageschaden droht (z.B. bei 
gerichtlich anhängigen Strafverfahren, medialer Berichterstattung etc.). 

 
KRITERIEN – SPENDENWERBUNG UND SPENDENSAMMLUNG 

16. Der Bereich „Lauterkeit in der Spendenwerbung“ ist durch die für die zu prüfende Orga-
nisation vertretungsbefugten Personen in einer entsprechenden Selbstverpflichtung für 
korrektes und ethisches Spendenwerben verbindlich und öffentlich zu regeln. Der Krite-
rienkatalog führt dazu in den nachfolgenden Punkten wesentliche, zentrale Dimensionen 
an: 
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17. Die Letztverantwortung für Spendensammlungen und Werbung im Namen einer Orga-
nisation wird an Dritte nicht übertragen. 

18. Bei Spenden- und Mitgliederwerbung beachtet die Organisation die Bestimmungen des 
Konsumentenschutz- (u.a. Rücktrittsrechte), des Datenschutz-, des Telekommunikati-
onsgesetzes, des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, des Zahlungsdienstegeset-
zes sowie die Europäische Datenschutzgrundverordnung in den jeweiligen gültigen Fas-
sungen. Darüber hinaus sind bei Bargeld-Spendensammlungen die jeweiligen landes-
gesetzlichen Regelungen anzuwenden. 

19. Die Fördermitgliedschaft und andere Formen der dauerhaften Unterstützung müssen 
nach 12 Monaten ab Abschluss jederzeit und mit sofortiger Wirkung kündbar sein. Wird 
der Beitrag über ein Jahr hinaus im Voraus bezahlt, besteht ein Anspruch auf Rücker-
stattung des zum Zeitpunkt der Kündigung vorausbezahlten Anteils. 

20. Die Organisation übermittelt dem Spender nach Abschluss der Spendenzusage schrift-
lich oder elektronisch die Unterstützungsvereinbarung. Darin weist diese ausdrücklich 
auf das Rücktrittsrecht hin. Im Fall einer elektronischen Datenaufnahme wird die Unter-
stützungsvereinbarung entweder durch die NPO oder durch einen beauftragten Dienst-
leister binnen drei Werktagen per Email übermittelt – falls keine Email des/der Unterstüt-
zerIn bekannt ist, innerhalb von zwei Wochen per Post. Der/die FundraiserIn übergibt 
bei persönlichem Kontakt zumindest die Kontaktmöglichkeiten zur jeweiligen NPO. 

21. Bei Abschluss von Lastschriftaufträgen verpflichtet sich die Organisation, einen prüffähi-
gen Nachweis des Auftrages in der Organisation aufzubewahren. 

22. Ohne bestehende konkrete Vorkontakte werden keine unerbetenen Telefon- oder E-
Mail-Werbe-Vorgänge unternommen. 

23. Die in der Spendenwerbung gemachten Aussagen in Wort und Bild sind wahr, eindeutig 
und sachlich richtig. Es werden keine wesentlichen Fakten verschwiegen und keine 
Übertreibungen oder irreführenden Fotos verwendet. Die Grenzen von Sitte und Anstand 
werden gewahrt. Möglicherweise irreführend in diesem Zusammenhang sind Aussagen 
wie „100 % der Spenden werden für die Erfüllung des Organisationszwecks verwendet“. 
Die Kooperationspartner unterstützen solche Aussagen ausdrücklich nicht, da dadurch 
nahegelegt wird, dass es keine Verwaltungskosten gäbe. Falls eine solche Aussage im 
Einzelfall dennoch korrekt sein sollte, muss die Organisation in aller Deutlichkeit darle-
gen, auf welche Weise die Verwaltungskosten abgedeckt werden. Diese Klarstellung 
muss jedenfalls auch im Jahresbericht erfolgen. 

24. Die Organisation verpflichtet sich bei sämtlichen Aktivitäten zur Spendenwerbung, Irre-
führungen der angesprochenen Personen zu vermeiden. Die Organisation trägt Sorge 
dafür, dass organisationsextern beauftragte Werber (haupt- oder ehrenamtlich) bzw. 
Werbeagenturen den Inhalt dieses Kriterienkatalogs einhalten. 

25. Es werden keine Bezeichnungen, Namen, Namenskürzel, Aufmachungen, Zeichen oder 
Logos verwendet, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Bezeichnungen, Namen, 
Namenskürzel, Aufmachungen, Zeichen oder Logos anderer Organisationen oder Insti-
tutionen oder den Eindruck einer Beziehung zu anderen Organisationen oder Institutio-
nen entstehen zu lassen. 

26. Jede Organisation hat eine interne Qualitätssicherung für Spendenwerbung in angemes-
sener Form vorzuweisen (Beschwerde- und Prozessmanagement, Schulungsmaßnah-
men etc.) 

27. Bei der Annahme von Spenden hat die Organisation sicher zu stellen, dass sämtliche 
dahinter liegenden Prozesse das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen weitestgehend ausschließen. 

 
KRITERIEN – SPENDENMITTELVERWENDUNG 

28. Die Verwendung der Spenden erfolgt für die in der Selbstdarstellung angeführten ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke und/oder für die in der Werbung dar-
gestellten Zwecke bzw. für die Zwecke, die der Spender selbst bestimmt hat (Zweckbe-
stimmung). Die Verwendung der Spenden erfolgt aufgrund der Beschlüsse des Ent-
scheidungsgremiums. 
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29. Organisationen mit nationalen und internationalen Vernetzungen und Spendenweiterlei-
tungen haben dies darzustellen und Einsicht in die zu berücksichtigenden Vereinbarun-
gen zu geben. 

30. Wenn die Verwendung für die in der Selbstdarstellung oder Werbung angeführten Zwe-
cke nicht mehr möglich ist, weil eine Hilfsaktion bereits abgeschlossen, aufgrund unvor-
hergesehener Umstände abgebrochen oder sonst notwendigerweise beendet wurde, 
werden diese Spenden für ähnliche Zwecke verwendet. 

31. Bei der Verwendung der Spenden werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit angewendet. Auf Pkt. 34 sowie die Empfehlung für die Zuordnung und Dar-
stellung von Ausgaben im Rahmen der Spendengütesiegelprüfung (Empfehlung für Zu-
ordnung und Darstellung von Ausgaben und Ausgabenmatrix) wird verwiesen. 

32. Die Kosten für Spendenwerbung (z.B. Personalaufwand, Werbung, Selbstdarstellung) 
und Spendensammlung sind angemessen. 

33. Vorübergehend nicht verwendete Spendenmittel sind unter den Grundsätzen Verfügbar-
keit, Sicherheit, angemessene Rendite zwischen zu veranlagen. 

 
INFORMATIONSPFLICHT 

34. Die Organisation erstellt spätestens bis zum Abschluss der Spendengütesiegelprüfung 
einen Jahresbericht (auch genannt: Rechenschaftsbericht oder Tätigkeitsbericht). Der 
Jahresbericht stellt die Tätigkeit der Organisation umfassend dar und enthält darüber 
hinaus eine Selbstdarstellung der Organisation und die Nennung der verantwortlichen 
Personen für die Verwendung der Spenden, für die Spendenwerbung und für den Da-
tenschutz. Außerdem beinhaltet der Jahresbericht einen Finanzbericht, der eine schlüs-
sige und vollständige Darstellung der Einnahmen und Ausgaben enthält. 

34.1. Finanzbericht: 
Der jährliche Finanzbericht, der eine schlüssige und vollständige Darstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben bezweckt, ist zumindest folgendermaßen zu gliedern: 

 
Mittelherkunft 
I. Spenden 
a) ungewidmete  
b) gewidmete  
II. Mitgliedsbeiträge 
III. Betriebliche Einnahmen 
a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 
b) Sonstige betriebliche Einnahmen 
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 
V. Sonstige Einnahmen 
a) Vermögensverwaltung 
b) Sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. enthalten 
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden 
bzw. Subventionen 
VII. Auflösung von Rücklagen 
VIII. Jahresverlust 

 
Mittelverwendung 
I. Leistungen für statutarisch festgelegten Zwecke 
II. Spendenwerbung 
III. Verwaltungsausgaben 
IV. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten 
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und 
Subventionen 
VI. Zuführung zu Rücklagen 
VII. Jahresüberschuss 
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Die Empfehlung für die Zuordnung und Darstellung von Ausgaben im Rahmen der Spen-
dengütesiegelprüfung ist zu beachten. 

 
Zu I. Spenden: 
Unter Spenden werden grundsätzlich freigiebige Leistungen verstanden, welche an NPOs er-
folgen und die keinen überwiegenden Anspruch auf Gegenleistungen beim Spender begrün-
den. Bei Geldspenden handelt es sich um einmalige, mehrmalige oder regelmäßige Geldbe-
träge. Weiters werden den Geldspenden gleichgestellt: Fördermitgliedschaften und andere 
Formen der dauerhaften Unterstützung ohne Gewährung von Stimmrechten bei der Mitglie-
derversammlung, Förderbeiträge, Schenkungen, Legate, Erbschaften, Spenden von Unter-
nehmen (ohne überwiegenden Anspruch auf Gegenleistungen), Bausteinaktionen und Num-
mernlotterien. Einnahmen aus Benefizveranstaltungen und Events können dann den Spenden 
zugerechnet werden, wenn der freigiebige Charakter überwiegt. 
 
Sachspenden sind überlassene materielle oder immaterielle Vermögensgegenstände. Dienst-
leistungsspenden sind z.B. die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Personal durch ein 
Unternehmen, die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten oder die tempo-
räre Überlassung eines LKW zur Nutzung. Dienstleistungsspenden sind nur dann als Einnah-
men zu erfassen, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ein Vergütungsanspruch entsteht 
und auf diesen erst im Nachhinein verzichtet wird (siehe auch Pkt. 4.3 der Empfehlung für die 
Zuordnung und Darstellung von Ausgaben). Keinesfalls auszuweisen sind mangels Bewert-
barkeit unentgeltliche Arbeitsleistungen von Mitgliedern oder sonstigen der Organisation nahe 
stehenden Personen. 
 
Zur Abgrenzung von gewidmeten und ungewidmeten Spenden: 
Eine Widmung kann durch explizite Willensäußerung des Spenders erfolgen (z.B. durch einen 
Vermerk auf dem Erlagschein) oder auch durch schlüssiges Verhalten, wie z.B. die Einzahlung 
auf ein bestimmtes Bankkonto, das im Vorfeld im Zusammenhang mit einem bestimmten 
Spendenprojekt kommuniziert wurde. 
 
Zu II. Mitgliedsbeiträge: 
Dabei handelt es sich um Geldbeträge, die von Mitgliedern gezahlt werden und mit denen 
Stimmrechte bei der Mitgliederversammlung verbunden sind. 
 
Zu III. Betriebliche Einnahmen: 
Dazu gehören sämtliche Einnahmen, denen ein Leistungsaustausch zugrunde liegt und die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Verwirklichung des Zwecks der Organisation stehen. (un-
entbehrlicher Hilfsbetrieb) 
 
Zu IIIa. Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: 
Darunter fallen sämtliche Zahlungen der öffentlichen Hand im Rahmen eines Leistungsaus-
tausches, z.B. Projektförderungen; Tagsätze, Einheitensätze, Stundensätze, die im Rahmen 
von sozialen Dienstleistungen verrechnet werden. 
 
Zu IIIb. Sonstige betriebliche Einnahmen: 
Sämtliche sonstigen Einnahmen zur Zweckverwirklichung im Rahmen eines Leistungsaus-
tauschs, die nicht von staatlichen Einrichtungen gezahlt werden, z.B. Eintrittsgelder zu einem 
Kongress eines wissenschaftlichen Vereins. 
 
Zu IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: 
Hier sind jene Zahlungen der öffentlichen Hand zu erfassen, denen kein Leistungsaustausch 
zugrunde liegt, z.B. Basisfinanzierungen, Verlustabdeckungen u.ä. 
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Zu Va. Vermögensverwaltung: 
Zur Vermögensverwaltung zählen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (z.B. Vermie-
tung von Liegenschaften, aber auch die entgeltliche Zurverfügungstellung des eigenen Logos), 
Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit sie nicht den Spenden oder betrieblichen Einnahmen 
zugeordnet wurden. 
 
Zu Vb. Sonstige Einnahmen: 
Das „Auffangbecken“ für jene Einnahmen, die keinen der übrigen Kategorien zuzurechnen 
sind. Darunter fallen beispielsweise Sponsoring durch Unternehmen (Geld gegen eine ange-
messene Werbeleistung), Merchandising, Einnahmen aus karitativen Flohmärkten und Aukti-
onen. 
 
Zu VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden bzw. 
Subventionen: 
Wurden in Vorjahren mehr gewidmete Gelder vereinnahmt, als für den gewidmeten Zweck 
verwendet werden konnten, so war für diesen Betrag ein Passivposten beim Fremdkapital zu 
bilden (siehe Pkt. V. der Mittelverwendung). Werden im laufenden Jahr daher mehr gewidmete 
Gelder verwendet als vereinnahmt wurden, so ist der Passivposten aufzulösen. Die Verringe-
rung des Passivpostens im Vergleich zum Vorjahr ist hier als Einnahme auszuweisen. 
 
Zu VII. Auflösung von Rücklagen: 
Rücklagen sind ganz oder überwiegend dem Eigenkapital zuzurechnen. Dabei handelt es sich 
z.B. um „interne“ Zweckwidmungen (Beträge werden aufgrund von Vorstandsbeschlüssen für 
bestimmte Projekte reserviert). Die Verringerung dieser Rücklagen im Vergleich zum Vorjahr 
ist hier auszuweisen. 
 
Gleichfalls sind hier Auflösungen von Sonderposten auszuweisen, die im Zusammenhang mit 
subventioniertem Anlagevermögen gebildet wurden.  
 
Erläuterungen zur Mittelverwendung 
 
Zu V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht verwendete Spenden und Subventionen: 
Siehe auch KFS/RL 19, Rz (36). 
Wenn im Rechnungsjahr erhaltene zweckgewidmete Spenden oder Subventionen im selben 
Rechnungsjahr nicht zur Gänze ausgegeben werden, ist der Überschuss einem zweckgewid-
meten Bilanzposten zuzuführen. Dadurch werden erhaltene, aber noch nicht verausgabte ge-
widmete Spenden und Subventionen ergebnismäßig neutralisiert. 
 
Zu VI. Zuführung zu Rücklagen: 
Dabei handelt es sich um Beträge, die aufgrund von Selbstbindungen gebildet werden (z.B. 
das Leitungsorgan beschließt die Errichtung eines Gebäudes oder satzungsmäßige Zwecke 
und „reserviert“ dafür bestimmte Beträge). 
 
Gleichfalls sind hier Zuweisungen zu Sonderposten auszuweisen, die im Zusammenhang mit 
subventioniertem Anlagevermögen gebildet werden.  
 
34.2. Auf Anfrage eines Spenders wird ein Jahresbericht durch die Organisation zur Verfügung 

gestellt. 
35. Die einem Spender und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informa-

tionen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben ein wahres Bild 
über die Non Profit Organisation. 

 
  



 
 

PG 13/KFS VE 3c 
 

7 

B. Dokumente, Unterlagen und Auskünfte 
 
1. Wir haben Ihnen Einsichtnahme in die Rechtsgrundlage der Körperschaft für den Zeit-

raum von ………. bis ………. gewährt. 
2. Wir haben Ihnen Einsichtnahme in den von uns erstellten Jahresbericht (auch genannt: 

Rechenschaftsbericht oder Tätigkeitsbericht) für den Zeitraum ………… gewährt, der ei-
nen Finanzbericht mit einer schlüssigen und vollständigen Darstellung der Einnahmen 
und Ausgaben (bzw. Erträge und Aufwendungen) enthält und gemäß der derzeit aktuel-
len Fassung der Empfehlung für die Zuordnung und Darstellung von Ausgaben im Rah-
men der SGS-Prüfung, erstellt von der Arbeitsgruppe Spendengütesiegel (Kammer der 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer), aufgestellt wurde. 

3. Wir haben Ihnen alle zur Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen erforderlichen 
Dokumente, Unterlagen und Auskünfte vollständig vorgelegt bzw. erteilt. 

 
C. Finanz- und Rechnungswesen (Rechnungslegung gemäß § 22 Abs. 1 VerG) 
 

I. Bücher und Schriften 
1. Wir haben dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher und Schriften des Vereins voll-

ständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere 
auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Arbeitsanweisungen und 
sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich 
sind. 

2. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben ge-
nannte Rechnungsjahr buchungspflichtig geworden sind. 

3. Durch ausreichende organisatorische Vorkehrungen und Kontrollen ist gewährleistet, 
dass die Aufzeichnungen im Rechnungswesen nur nach ordnungsmäßig dokumentier-
ten Organisationsunterlagen, Programmen und Bedienungseingriffen durchgeführt wer-
den. 

4. Wir haben sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und 
-fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb an-
gemessener Frist lesbar gemacht werden können, und zwar die Buchungen in konten-
mäßiger Ordnung. 

 
II. Jahresabschluss 

1. Wir sind unserer Verantwortung für die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß den 
im Prüfungsvertrag vom [Datum] vereinbarten Pflichten nachgekommen. Insbesondere 
sind wir dafür verantwortlich, dass der Jahresabschluss ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins in Übereinstimmung mit den österrei-
chischen unternehmensrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Vereinsge-
setzes vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrecht-
erhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Vereins von Bedeutung ist, damit dieser Jahresabschluss 
frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter Fehler, ist; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gege-
benen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. 

2. In dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Ver-
mögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse (zum Beispiel drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften) und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen 
und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Alle Verbindlichkei-
ten, sowohl gewisse als auch ungewisse, wurden in Übereinstimmung mit den österrei-
chischen Rechnungslegungsgrundsätzen erfasst und gegebenenfalls ausgewiesen. 
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3. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den österrei-
chischen Rechnungslegungsvorschriften. Unsere Wahl und Anwendung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden ist angemessen. Wesentliche bzw. bedeutsame An-
nahmen, die wir bei der Vornahme von Schätzungen getroffen haben, sind angemessen 
und haben wir Ihnen mitgeteilt. 

4. Für alle Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, bei denen nach den österreichischen 
Rechnungslegungsgrundsätzen Abschlussanpassungen oder -angaben erforderlich 
sind, wurden die entsprechenden Anpassungen vorgenommen bzw. die entsprechenden 
Angaben gemacht.  

5. Alle bekannten tatsächlichen oder möglichen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, deren 
Auswirkungen bei der Aufstellung des Abschlusses zu berücksichtigen sind, wurden 
Ihnen mitgeteilt und in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechnungslegungs-
grundsätzen bilanziert bzw. angegeben. 

6. Alle Pläne und Absichten, die zur Folge haben könnten, dass sich die Buchwerte oder 
der Ausweis der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände oder 
Schulden wesentlich ändern, wurden in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Rechnungslegungsgrundsätzen ausgewiesen oder dargestellt. 

7. Der Verein ist rechtlicher bzw. wirtschaftlicher Eigentümer aller im Jahresabschluss aus-
gewiesenen Vermögensgegenstände. Sämtliche Pfandrechte und dinglichen Belastun-
gen, die auf diesen Vermögensgegenständen ruhen, wurden in Übereinstimmung mit 
den österreichischen Rechnungslegungsgrundsätzen offengelegt. 

8. Wir haben alle Vereinbarungen eingehalten, die einen wesentlichen Einfluss auf den 
Jahresabschluss haben könnten. Eingetretene Fälle der Nichteinhaltung wurden Ihnen 
bekannt gegeben. 

9. Eine Übersicht über 
‒ alle Unternehmen, mit denen der Verein im Geschäftsjahr verbunden war (§ 189a 

Z 8 UGB), 
‒ alle Unternehmen, mit denen im Geschäftsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden 

hat (§ 189a Z 2 UGB), 
‒ alle sonstigen nahe stehenden Personen 
ist Ihnen ausgehändigt worden. 

10. Alle erforderlichen Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und 
Personen sowie Geschäfte mit und zwischen diesen und daraus resultierende Forderun-
gen und Verbindlichkeiten wurden im Jahresabschluss bzw. im Rechnungswesen richtig 
und vollständig erfasst. Diese Geschäfte und die daraus resultierenden Forderungen 
und Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) wurden, soweit sie nach 
den gesetzlichen Vorschriften offenzulegen sind, richtig ausgewiesen und angegeben. 
Durch die Gestaltung dieser Geschäfte wurde der Jahresabschluss nicht in einer Weise 
beeinflusst, dass er kein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Vereins vermittelt. 

11. Im abgelaufenen Rechnungsjahr hat der Verein (nicht Zutreffendes streichen) 
‒ Produkte auf Wechselkurse oder Zinssätze, Swaps, Optionen, Warenterminge-

schäfte u.ä. Finanzprodukte oder Derivative eingesetzt. 
‒ keine Produkte auf Wechselkurse oder Zinssätze, Swaps, Optionen, Warentermin-

geschäfte u.ä. Finanzprodukte oder Derivative, in welcher Form auch immer, genutzt. 
Zum Abschlussstichtag sind folgende Transaktionen mit folgendem Volumen (Transak-
tions- bzw. Risikovolumen wie z.B. Marktwert des Vertragsvolumens etc.) offen: 

 
 
 
 

 
Wir bestätigen, dass alle vom Verein eingegangenen Geschäfte (z.B. Kurssicherungen, 
sonstige Finanzderivate, Kompensationsgeschäfte) in der Buchhaltung erfasst sind bzw. 
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dass diese, sofern sie nicht in der Buchhaltung erfasst sind, in einer Beilage zu diesem 
Schreiben vollständig aufgelistet sind. 

 
III. Internes Kontrollsystem 

1. Wir sind verantwortlich für die Ausgestaltung (Konzeption, Umsetzung, laufende Anpas-
sung und Weiterentwicklung) und die Wirksamkeit eines angemessenen vereinsspezifi-
schen internen Kontrollsystems. Darunter verstehen wir die Kontrollen, durch die 
‒ die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der vereinsspezifischen Tätigkeit (hiezu ge-

hört auch der Schutz des Vermögens vor Verlusten durch Schäden und Malversati-
onen), 

‒ die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung und 
‒ die Einhaltung der für den Verein maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften überwacht 

und kontrolliert wird, um zu verhindern, dass das Erreichen des Vereinsziels durch 
den Eintritt vereinsspezifischer und geschäftlicher Risiken beeinträchtigt wird. 

Störungen oder wesentliche Mängel dieses Kontrollsystems lagen und liegen auch zur-
zeit nicht vor / haben wir Ihnen vollständig mitgeteilt. 

2. Im Rahmen dieser Kontrollen haben wir auch entsprechende organisatorische Maßnah-
men eingeführt 
‒ zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Verstößen durch Mitarbeiter und 
‒ zur Sicherstellung, dass Geschäfte mit und zwischen nahe stehenden Unternehmen 

und Personen in den Büchern als solche festgehalten und entsprechend den anzu-
wendenden Rechnungslegungsvorschriften offengelegt werden. 

 
IV. Vollständigkeit der Informationen 

1. Es wurden Ihnen alle Aufzeichnungen, Dokumentationen und Informationen über unge-
wöhnliche Angelegenheiten, von denen das Leitungsorgan Kenntnis hatte, sowie alle 
sonstigen prüfungsrelevanten Informationen zur Verfügung gestellt. 

2. Sofern eine Prüfung durch einen öffentlichen Subventionsgeber (§ 22 Abs. 3 VerG) er-
folgte, haben wir Ihnen das Ergebnis dieser Prüfung des gesondert geführten Rech-
nungskreises mitgeteilt.  

3. Wir haben Ihnen lückenlos die Namen jener Banken, mit denen der Verein während des 
Rechnungsjahrs eine Bankverbindung hatte, sowie sämtliche während des Rechnungs-
jahrs bestehenden Bankkonten des Vereins offengelegt. Wir bestätigen weiters, auch 
jene Bankverbindungen und Bankkonten vollständig offengelegt zu haben, welche zwar 
nicht auf den Verein lauten, die jedoch dem Verein zuzuordnen sind. 

4. Wir haben Ihnen alle Protokolle über Mitgliederversammlungen und über Sitzungen an-
derer Organe zur Verfügung gestellt.  

5. Wir haben Ihnen die Ergebnisse unserer Beurteilung von Risiken, dass der Jahresab-
schluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Verstößen enthalten könnte, mitge-
teilt. 

6. Wir haben Sie über alle uns bekannten oder von uns vermuteten Verstöße, die den Ver-
ein betreffen, informiert, insbesondere solche, in welche 
‒ ein Mitglied des Leitungsorgans, 
‒ Mitarbeiter, denen eine bedeutende Rolle im Rahmen der laufenden Überwachung 

des Vereins („interne Kontrolle“) zukommt, oder 
‒ andere Personen, deren Verstöße eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresab-

schluss haben können, 
involviert waren. 

7. Alle uns von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern oder anderen Personen zugetrage-
nen Behauptungen über bestehende oder vermutete Verstöße, die eine wesentliche 
Auswirkung auf den Jahresabschluss des Vereins haben könnten, haben wir Ihnen mit-
geteilt. / Uns wurden keine Behauptungen über bestehende oder vermutete Verstöße, 
die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss des Vereins haben könnten, 
von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern oder anderen Personen zugetragen. 
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8. Sonstige Verstöße gegen Gesetz und Statuten, die einen wesentlichen Einfluss auf den 
Jahresabschluss und Ihr Prüfungsurteil haben könnten, bestanden nicht / haben wir 
Ihnen mitgeteilt. 

 
V. Ergänzende Erklärungen 

1. Soweit Mittel nicht statutengemäß verwendet wurden, haben wir Sie gesondert informiert 
und Ihnen die hierzu erforderlichen Detailunterlagen mit Begründung übergeben. 

2. Über ungewöhnliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Erträge und Aufwendungen im 
Rechnungsjahr haben wir Sie gesondert informiert und Ihnen die hierzu erforderlichen 
Detailunterlagen übergeben. 

3. Wir haben Ihnen alle Informationen zu den im Rechnungsjahr abgeschlossenen Ge-
schäften im Sinne des § 6 Abs. 4 VerG (Insichgeschäfte) und ähnlichen Transaktionen, 
bei denen ein Verdacht auf Interessenkollision bestehen könnte, zur Verfügung gestellt. 

4. Eine Zusammenstellung der unberichtigten Fehler liegt bei. Wir bestätigen die Unwe-
sentlichkeit dieser Fehler bezogen auf den gesamten Jahresabschluss. Weiters ist eine 
Zusammenstellung der berichtigten Fehler beigeschlossen.2 

 
D. Unterschriften der Mitglieder des Leitungsorgans mit Angabe des Datums der Un-

terfertigung 
 
 
 
 
 
 

 
2  falls zutreffend 


